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§ 28 GTG Anhorung

GTG - Gentechnikgesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 18.02.2022

1. (1)Die Behdrde hat in den Fallen des§ 22 Abs. 5 Z 2 im Amtsblatt zur Wiener Zeitung und im redaktionellen Teil
zweier im Bundesland weitverbreiteter Tageszeitungen kundzumachen, dass ein Antrag auf Genehmigung einer
Arbeit mit GVO vorgelegt wurde, diesbeziigliche Unterlagen bei der Behdrde wahrend eines Zeitraumes von sechs
Wochen zur 6ffentlichen Einsichtnahme aufliegen, dartiber eine Anhérung durchgefiihrt wird und dass es
jedermann freisteht, an der Anhdérung teilzunehmen.

2. (2)Die Behorde hat die Anhorung im Rahmen des Ermittlungsverfahrens innerhalb von drei Wochen ab Ende der
Auflegung zur 6ffentlichen Einsichtnahme durchzufiihren. Die Behérde hat dazu die Offentlichkeit gemé&R Abs. 1,
sowie die Mitglieder des zustandigen wissenschaftlichen Ausschusses der Gentechnikkommission, den Betreiber
und die Mitglieder des Komitees fur die biologische Sicherheit zu laden.

3. (3)Die Anhdérung ist 6ffentlich und dient der Erdrterung des Antrages und der dazugehorigen Unterlagen. Es ist
jedermann gestattet, Fragen zu stellen und sich zum Vorhaben zu duf3ern.

4. (4)Uber die 6ffentliche Anhérung ist eine Niederschrift zu erstellen.

In Kraft seit 01.07.2002 bis 31.12.9999

© 2025 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/gtg/paragraf/22
file:///

	§ 28 GTG Anhörung
	GTG - Gentechnikgesetz


